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Aktenzeichen:
███  

bei Antwort bitte angeben 
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Dienstgebäude: 
Präsidium 

Telefon    0203-280-0 
Telefax    0203-280-1009 
poststelle.duisburg 
@polizei.nrw.de 
https://duisburg.polizei.nrw/ 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Straßenbahn U79 Haltestelle 
Kremerstraße 
Bus 921, 924, 944 Haltestelle 
Kremerstraße 

Zahlungen an: 
Landeskasse Düsseldorf 
IBAN: 
DE27300500000004004719 
BIC: WELADEDD 

████████ 

████████████████████████

Auskunftsersuchen nach dem Informationsfreiheitsgesetz NRW 

Ihr Schreiben (Mail)  vom 02.07.2018, 
bisheriger Schriftverkehr 

Sehr geehrt████████,  

mit   Schreiben   vom   02.07.2018   baten   Sie   unter   Hinweis auf   das 
Informationsfreiheitsgesetz    Nordrhein-Westfalen    (IFG    NRW)    um 
Zusendung  einer  Übersicht  über  sämtliche  Dokumente,  die  zumindest 
passagenweise über Mobilfunküberwachung, insbesondere sogenannte 
IMSI-Catchern  und  Stingrays,  abhandeln  sowie  Zahlen, wie  oft  solche 
Technik  zwischen  dem  01.01.2018  und  dem  01.07.2108  seitens  der 
Polizei    in    Deutschland    eingesetzt    wurde,    aufgeschlüsselt nach 
verwendeter  Überwachung  und  Typ  der  Einsätze,  in  deren  Kontext  der 
Einsatz  stattfand,  die  verwendeten  Gerätetypen  sowie  deren  Anzahlen, 
ihren  Montagetyp  und  die  Daten  wie  viele  Personen  dabei  erfasst 
wurden.  
Meiner   Bitte   um   Mitteilung   Ihrer   postalischen   Anschrift   zwecks 
Zustellung  eines  Schriftstücks  war  Ihnen,  wie  sie  in  einer mail  vom 
20.08.2018 mitteilten, nicht möglich. Sie baten daher um Zustellung per 
E-Mail. Ihrer Bitte komme ich hiermit nach.  

Gemäß § 4 Abs. 1 Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen (IFG 
NRW)  hat jede natürliche Person Anspruch auf Zugang zu den bei der 
Stelle vorhandenen amtlichen Informationen.  
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Informationszugang abzulehnen, soweit und solange das 
Bekanntwerden der Informationen u. a. die öffentliche Sicherheit oder 
Ordnung, insbesondere die Tätigkeit der Polizei, des 
Verfassungsschutzes, der Staatsanwaltschaften oder der Behörden des 
Straf- und Maßregelvollzugs einschließlich Ihrer Aufsichtsbehörden 
beeinträchtigen würde. 
 
Bei den von Ihnen angeforderten Unterlagen handelt es sich um 
Informationen, die auch personenbezogene Daten oder der 
Geheimhaltung unterliegende polizeitaktische Informationen beinhalten, 
die einer Veröffentlichung bzw. Weitergabe entgegenstehen.  
 
Ihr Antrag ist somit abzulehnen.  
 

Diese Auskunft ergeht gem. § 11 Abs. 1 Satz 2 IFG NRW gebührenfrei. 
 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 
40213 Düsseldorf, erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts 
einzureichen. Wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei 
Abschriften beigefügt werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben und der angefochtene Bescheid im Original oder in 
Kopie beigefügt werden. 
 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der 
Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den 
Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 (GV.NRW Seite 548) in 
der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. 
Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur nach § 2 Nr. 3 des Signaturgesetzes vom 
16.05.2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen 
sein und an die elektronische Poststelle des Gericht übermittelt werden. 
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versäumt    werden    sollte,    so    würde    dessen    Verschulden    Ihnen
zugerechnet werden. 

Bei    der    Verwendung    der    elektronischen    Form    sind    besondere 
technische    Rahmenbedingungen    zu    beachten.    Die    besonderen 
technischen Voraussetzungen sind unter www.egvp.de aufgeführt. 

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 

██████


